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Christine Barraud Wiener und Peter Jezler

Fluss- und Seebrücken im Mittelalter

Historische Rahmenbedingungen im Gebiet der Deutschschweiz

Als der Mönch Richer von Reims im Jahre
991 nach Chartres reiste, gelangte er mit
seinem Begleiter in der Abenddämmerung und
bei strömendem Regen an die Marnebrücke

von Meaux '
: «Als ich die Brücke betrat»,

schreibt er, «war es kaum mehr hell genug, sie

zusehen, und wie ich sie genauer betrachtete,

befielen mich neue Sorgen. Aufihr klafften so viele

und so grosse Löcher, dass an diesem Tag kaum
die Ortskundigen hinüberkamen. Der Mann
aus Chartres, unverdrossen und beim Reisen

recht umsichtig, suchte allenthalben nach einem

Kahn, fand aber keinen, riskierte doch den Weg

über die Brücke und brachte mit Hilfe des Himmels

die Pferde heil hinüber. Wo Löcher waren,
legte er den Pferdehufen seinen Schild oder

weggeworfene Bretter unter, und baldgebückt, bald

aufgerichtet, bald vorwärtsgehend, bald
zurücklaufend kam er tatsächlich mit den Pferden und
mir hinüber.»

Der spektakuläre Reisebericht zeigt es:

Nicht zu jeder Zeit war mit soliden und intakten

Flussübergängen zu rechnen, denn Brük-
ken sind Wasserbauten und als solche schwieriger

zu errichten als Bauten auf dem Land.

Immer wieder sind sie zerstörerischen

Hochwassern und Eisgängen ausgesetzt. Selbst

wenn sie nicht von Katastrophen heimgesucht

werden, bedürfen sie des ständigen
Unterhalts. Zu Richers Zeiten, in der schwachen

Konjunktur des 10. Jahrhunderts, war dies

offenbar nicht mehr möglich. Doch schon bald
sollte für Europa eine neue Ära des Brückenbaus

beginnen. Einige der Rahmenbedingungen

wollen wir an Beispielen der Deutschschweiz

darstellen.

Forschungslage

Erich Maschke hat in verschiedenen Publikationen

Bau und Betrieb der mittelalterlichen
Brücken vornehmlich für Deutschland, z.T.
aber auch für die Schweiz umrissen-. Von
Fritz Glauser liegt die grundlegende Untersuchung

über die Anfänge mittelalterlicher
Flussbrücken im Gebiet der Schweiz vor '.

Auf sie kann sich die vorliegende Arbeit
wesentlich stützen. Die «Kunstdenkmäler der
Schweiz» berücksichtigen, wo sie erschienen

sind, monographisch die Flussbrücken des

betreffenden Ortes4. Die Holzbrücken haben

vor allem durch Werner Stadelmann, aber
auch durch Werner Blaser und Peter Rolliti
Darstellung gefunden, wobei das Konstruktive

im Vordergrund steht \ Funktion, Gestalt,

Ausstattung und bildnerischen Schmuck

zeigen im Überblick Hans Tintelnot und Adolf
Reinle und auf Frankreich bezogen Marjorie
Nice Boyer''. Die Grundzüge der Entwicklung

der Brückengestalt in der Schweiz bietet
André Meyer7. Eine Synthese, welche für
die Schweiz die monumentalen Zeugnisse
mit den historischen Nachrichten und den

Bildzeugnissen verbinden würde, steht noch

Quellen

Von den meisten der mittelalterlichen Brük-
ken der Schweiz wissen wir nicht, wann und
aus welchem Anlass sie gebaut worden sind.
Die frühen Nachrichten betreffen schon
bestehende Bauten, oft in indirekter Erwähnung8.
So bezeugt 1064 der Name des Ortes «Brugg»
die Existenz eines Aareübergangs. In Zeugenlisten

erscheint der Name «de Ponte» in Zürich
(1149), Luzern (1168), Rheinfelden (1198)
und Solothurn (1251). Ob daraus immer auf
eine am Ort vorhandene Brücke geschlossen
werden darf, ist in Frage gestellt worden9. In
Zürich liegt die Annahme jedoch nahe, weil
hier «de Ponte» zum Namen «ze Niderbrug-
ge» wechselt, sich also auf die Untere Brücke
(heute Rathausbrücke) bezieht. Zunehmend
vermitteln auch archäologische Funde und

dendrochronologisch datierbare Pfähle Auf-
schluss über die Anfänge. Der Brückenunterhalt

und -betrieb hat in Stadtrechten,
Gerichtsurkunden, Baurechnungen und in der
Chronistik vielfältige Nachrichten hinterlassen.

Die Bautechnik überliefern aus römischer

Zeit Caesar und Vitruv, aus dem

15.Jahrhundert Alberti1". Im Gegensatz zu
den Hunderten von mittelalterlichen
Baudarstellungen von Kirchen, der Arche Noah und
des Turmbaus zu Babel sind solche von Brük-
ken sehr selten. Die Schweizer Chronistik enthält

immerhin drei davon ".
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Entwicklung des mittelalterlichen
Brückenbaus in der Deutschschweiz

Im Gebiet der Schweiz hatten die Römer ihr

Strassensystem mit einer Reihe von Flussbrük-

ken ergänzt. Soweit wir davon archäologische
Reste kennen, handelte es sich um Holzbauten,

die zuweilen auf Steinpfeilern ruhten n.

Hingegen hat sich von keiner der noch stehenden

sogenannten «Römerbrücken» der Nachweis

erbringen lassen, dass sie tatsächlich aus

der Antike stammte13. Wann die Römerbrük-
ken abgingen, ist nicht überliefert; weit über

das Frühmittelalter hinaus dürften sie kaum

Bestand gehabt haben.

Im 11. und 12. Jahrhundert setzt die grosse

Zeit des mittelalterlichen Brückenschlags ein.

In Zurzach, Zürich und Stein am Rhein

liegen die mittelalterlichen Brücken auffallenderweise

in geringem Abstand nebenden
römischen (Abb. 1). Liegt der Grund darin, dass

von den antiken Bauten keine Spuren mehr

sichtbar waren? Oder hielt man es für einfacher,

eine neue Brücke auf Holzpfeilern zu
errichten, als beschädigte oder weggespülte
römische Steinpfeiler mit aufwendigen Wasserstuben

trockenzulegen, zu reparieren oder

neu zu errichten? Wie rationell die mittelalterliche

Bauweise im Vergleich zur römischen

war, zeigt die archäologische Untersuchung
des Flussgrundes in Zurzach. Jeder einzelne
der fünf römischen Steinpfeiler benötigte
allein für die Fundierung fast so viele Pfähle wie
die Brücke des 13.Jahrhunderts insgesamt!
Ganz zu schweigen vom Aufwand für das

benötigte Steinmaterial und den Bau der Wasserstuben.

Fast alle der mittelalterlichen Flussbrücken
wurden in einer relativ kurzen Phase im 12.

und 13. Jahrhundert gegründet, auch wenn
einige erst im 14.Jahrhundert schriftlich

bezeugt sind (Tab. I)14. Gleiches gilt für
Deutschland und Frankreich15. Im H.Jahr¬
hundert folgten nur noch wenige
Neuerschliessungen, darunter allerdings so spektakuläre

wie der 1358 erbaute, rund

900-1000 m messende Pilgerübergang von
Rapperswil nach Hürden, damals eine der

längsten Brücken des Abendlandes (Abb. 2).

Damit war für lange Zeit der Bedarf an
Grossbauten gedeckt. Die Anstrengungen konzentrierten

sich über Jahrhunderte auf den Unterhalt

vorhandener Brücken und den Wiederaufbau

der von Hochwassern zerstörten
Konstruktionen. Seit dem 15.Jahrhundert ging
man verschiedenenorts dazu über, die

Holzpfeiler durch stabilere aus Stein zu ersetzen,

gewaltige Aufgaben, wie wir sehen werden.

Eigentliche Neugründungen beschränkten sich

auf kleinere Bauten, die der Erschliessung der

Region dienten. Lange Zeit bleibt sich vieles

gleich, weshalb es sinnvoll ist, den Brückenbau

des Mittelalters und der frühen Neuzeit
in einer «longue durée» zusammenzufassen.

Eine neue Epoche setzt erst im 18. Jahrhundert

ein, als man erstmals wieder grössere
Neugründungen in Angriff nimmt. Die Belebung
wird begleitet von revolutionären Konstruktionen,

mit denen Zimmerleute wie Hans
Ulrich Grubenmann die Spannweite sprunghaft
vergrösserten (Tab. 2).

Motivation der Bauherren

Die Motivation zum hochmittelalterlichen
Brückenbau ist den schweizerischen Quellen
nicht unmittelbar zu entnehmen, wird aber

mit Kenntnis der Nachrichten aus dem übri-

1 Bei Zurzach wurde im
Flussgrund des Rheins die Pfählung
einer spätrömischen Steinpfeilerbrücke

(rechts) und einer
mittelalterlichen Holzbrücke (links)
gefunden. Die Bauten bissen

sich dendrochronologisch in die
Zeit um 368 resp. um
1267/1275 datieren. Der
Vergleich der beiden Brücken zeigt,
dass die mittelalterliche weit
weniger Pfähle benötigte ab die
spätrömische.
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2 Die 1358 erbaute Rapperswi-
ler Seebrücke zählt mit einer

Länge von 1850 Schritten zu
den längsten Brücken des

Mittelalters. Schlangenllnienförmig
folgt sie den Untiefen des

Seegrundes. - Matthäus Merlan
(1593-1650), Ansicht von Rap-
perswil, Ausschnitt, aus:
Topograph ia Helvetiae, 1642.

gen Europa erschliessbar16. Martin Warnke
hat den Begriff des «praktischen Bauzwangs»

geprägt17 und hat darin die Notwendigkeit
gesehen, mit einer Brücke eine Lücke im
Fernhandelsnetz zu schliessen. Heute ist allerdings
die überregionale Bedeutung der Brücke als

Verkehrsträger nicht unumstritten. Der
Fernhandel hat punktuell zum Bau von Brücken

geführt, namentlich dann, wenn die Brücke

vor der Konstituierung der Stadt fassbar ist18.

Allerdings bleibt der Transport auf dem

Wasserweg bis weit in die Neuzeit hinein wesentlich

billiger und wird wenn möglich dem

Landweg vorgezogen. In Luzern etwa hat der
Fernverkehr keine der Brücken berührt".
Auch in Zürich dürften die Flussübergänge
im wesentlichen als lokale, allenfalls als regionale

Verbindungen fungiert haben, mit
vorrangiger Bedeutung für die Belange der Stadt
und ihres unmittelbaren Herrschafts- bzw.

Einzugsbereichs. Der Anteil an überregiona-
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lem Verkehr, den z. B. die Untere Brücke von
Baden her auf das rechte Limmatufer und von
dort weiter auf der Landstrasse dem See

entlang oder weiter nach Winterthur vermittelt
hat, dürfte demgegenüber gering gewesen sein.

Der «praktische Bauzwang» konnte auch

aus den regionalen Bedürfnissen erwachsen20.

Wenn um 1225 Bischof Heinrich von Basel

«ad voluntatem consilii Basiliensis» (auf
Wunsch des Basler Stadtrats) die Rheinbrücke
errichtet hat, wird die Stadt zuerst an den lokalen

Marktverkehr gedacht haben. Gleiches

gilt für die Klöster St. Blasien und Bürgein
(bei Badenweiler). Der Bischof hatte sie zur
Mitfinanzierung gewonnen und ihnen im
Gegenzug Zollfreiheit gewährt21. Mit ihrem
weitverstreuten Grundbesitz und der Stadt als

Absatzmarkt mussten sie den Rhein wohl häufiger

überqueren als der Fernhandel, der wann
immer möglich auf dem Wasser blieb.

Himmlischer Lohn für den Brückenbauer

Verschiedenenorts zeigt sich, dass der
wirtschaftliche Druck für den Bau einer Brücke
nicht ausreicht und dass es zur Realisierung
zusätzlicher religiöser Anreize bedarf. Weil der
Brückenbau dem Gemeinwohl dient und
neben dem wirtschaftlichen Verkehr auch jenen
der Pilger erleichtert, reiht ihn Honorius Au-
gustodunensis unter die Werke der Barmherzigkeit,

die dem Seelenheil des Erbauers

zugute kommen: «Da ihr eure Reichtümer ohnehin

andern hinterlassen müsst (Ps 49.11),
beeilt euch, himmlische Schätze durch die Hände
der Armen zu sammeln. [...] Stattet die Kirche

mit Büchern, Kleidern und Schmuck aus, erneuert

zerstörte oder verlassene Kirchen. [...] Baut
Brücken und Strassen und bereitet so euren Weg

in den Himmel»11. Maschke stellt denn auch
eine Verwandtschaft zwischen Brücke und
Hospital fest, indem beide dem Gemeinwohl
dienten und eine sakrale Verbindung mit
Kapellen und Altären eingingen23.

«Fromme Absicht» mag neben wirtschaftlichen

Überlegungen hinter der Brückengründung

von Laufenburg gestanden haben, denn
hier werden die Pilger ausdrücklich mit
Zollfreiheit begünstigt24. Eine ähnliche Motivation

dürfte Erzherzog Rudolf IV von Österreich

bewogen haben, als er 1358 die enorme
Pilgerbrücke bei Rapperswil zu bauen

begann. In der Chronistik wird er als «frommer
wiser herre» geschildert, von dem man glaubte,

«das er das den mertail taete von armen bil-
grin wegen»1''. Dass der Gedanke ans Jenseits
virulent war, zeigen gleichzeitige Seelgerätsdo-
nationen (Geschenke für das Seelenheil) an
die Frankfurter Brücke (1357) oder die Vielzahl

von Brückenablässen, die in Deutschland
nachweisbar sind21'.
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Regalien und Hoheitsrechte

Brücken sind ursprünglich (ebenso wie
Gewässer und Strassen) Regalien, d.h. Örtlichkeiten

königlichen Hoheitsrechts. Der König
veranlasste oder genehmigte den Brückenschlag

und entschied über das Brückengeld.
Im 12. Jahrhundert ging das Hoheitsrecht auf

geistliche und weltliche Fürsten, auf Klöster

und auf Städte über27. In Basel tritt um 1215

der Bischof als Bauherr auf. Wo die Habsburger

die Hoheitsrechte besitzen, siegeln sie im
14. und 15. Jahrhundert als Herzöge von
Österreich.

Grundsätzlich empfiehlt sich Erich Masch-

kes Unterscheidung zwischen Binnenbrücken

und Aussenbrücken18. Binnenbrücken liegen
innerhalb der Stadt und verbinden wie in

Luzern oder Zürich zwei Stadtteile. Der Unterhalt

wird durch den Rat geregelt, und ein
spezieller Brückenzoll entfällt. Zollpflichtig sind

hingegen die Aussenbrücken. Sie führen von

aussen her über den Fluss an eine Stadt heran,

die wie Stein am Rhein oder Wangen an der

Aare nur auf einer Flussseite sitzt.
Wenn der Fluss eine Herrschaftsgrenze

bildet, ist für den Brückenschlag Einigkeit der

beiden Grundherren Voraussetzung. Beispielhaft

illustriert der Berner Chronist Konrad
Justinger den Konflikt, der sich um Hoheitsrechte

entzünden kann25. Als man mit den Jochen
bis zur Flussmitte gelangt sei, habe sich der Ky-
burger Grafals Besitzer des andern Ufers

quergestellt und die Fertigstellung der Brücke zu
verhindern versucht (Abb. 8). Bern erwarb an
der Stelle des Brückenkopfs einen Baumgarten

und vollendete nunmehr auf eigenem
Gelände unter Vermittlung Savoyens den Brük-
kenschlag. Andererseits kann ein Ort wie
Zürich für ein grösseres Gebiet ein Brückenmonopol

beanspruchen. Eine Urkunde von
1257 duldet bis nach Baden keinen zweiten

Limmatübergang30, und als in Rapperswil die

Seebrücke gebaut wird, ist das Anlass zu
langandauernden Auseinandersetzungen.

Rechte und Pflichten des Brückenherrn

Wer eine Brücke errichtet, darf für Bau und

Unterhalt einen Brückenzoll erheben. Dieser

kann für jede einzelne Überquerung und die

mitgeführte Handelsware oder als Jahrespauschale

erhoben werden. Umliegende Dörfer,
welche den Flussübergang für Viehbetrieb

und Marktfahrt häufig brauchten, entrichteten

den Zoll nämlich in Form jährlich
wiederkehrender Naturalabgaben ". Um keiner
Einkünfte verlustig zu gehen, konnte ein Brük-
kenherr sogar Zoll beziehen, wenn ein Fuhrwerk

die Brücke unterlief und bei Niedrigwasser

die Furt benutzte'2, eine Regelung, die

schon im karolingischen Gallien für Fähren

galt. Im Gegenzug haftete der Brückenherr
für die Sicherheit seines Bauwerks. Als Bern
die Herrschaft Wangen 1408 an Heinrich
Gruber verlieh, musste dieser sich verpflichten,

die Aarebrücke mit Geländer («lenen») zu
versehen, «also daz man mit lesten [Lasten]
undze ross undzefuss über die selben bruggen
sichern wandel haben müg». Sollte sich ein
Schadensfall ereignen, hafteten Gruber und seine

Erben mit eigenem Vermögen33.

Verworrene Rechtsverhältnisse

Welch verschlungene Wege all diese Rechtsansprüche

und Verpflichtungen gehen konnten,
zeigt im 14. und 15.Jahrhundert die
Reussbrücke der Stadt Meilingen34. Die Hoheitsrechte

lagen beim Herzog von Österreich.

Um der Stadt Mellingen geleistete Dienste zu
honorieren, schenkte Herzog Rudolf 1359
den Brückenfesen, d. h. die jährlich eingenommenen

Dinkelzölle, den Mellinger Bürgern.
Allerdings befand sich dieser Zoll zum
Zeitpunkt der Schenkung als Leibgeding, d. h. als

lebenslängliche Rente, im Besitz des Zürchers
Rudolf Arzet. Erst nach dessen Tod konnte

Mellingen seine Ansprüche geltend machen.

Mit den Einkünften fielen auch Unterhaltspflicht

und Baulast an die Stadt, ebenso die

Verpflichtung, den Zollertrag in städtischen

Immobilien anzulegen.
Das Recht, die Höhe des Brückenzolls

festzulegen, verharrte weiterhin beim Herzog. Als

im Katastrophenjahr 1408 die Brücke zerstört
wurde und den Mellingern die Mittel zur
Wiederherstellung fehlten, erlaubte Herzog Fried-

3 Einige der mittelalterlichen
Brücken waren bis ins 19.
Jahrhundert nicht mit einem Geländer

ausgerüstet. - Heinrich
Maurer (1774-1822), Zeichner

IFranz Hegi (1774-1850),
Stecher: Rapperschwyl am
Zürichsee, 1821. Rapperswiler
Seebrücke mit dem Heilighüsli.
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Tabelle 1

Übersicht über die früh erwähnten mittelalterlichen Flussbrücken der Deutschschweiz
Erweiterte Tabelle nach Glauser, S.67f.; Auflösung der Abkürzungen s. S. 134 f.

Ort Länge Ersterwähnung Art der Erwähnung Quelle Literatur

Aarau (AG):
Aarebrücke

1331 QW 2.2,
S.159

Kdm AC; 1,

S. 34-37

Aarberg (BE):
Aarebrücke

86 m 1271 Ulrich von Aarberg stellt dem Ort Aarberg eine
Handfeste aus

FRB2, S.789 Stadelmann,
S.148f.

Altreu (SO): 1336 Glauser, S. 68,
Anm. 48;

HBLS 1, S. 301

Baden (AG):
Limmatbrücke

35 m 1242 Bestätigung des freien Weges zur Brücke: Der Ky-
burger Amtmann Ulrich vermacht dem Kloster

Wettingen für sein Seelenheil ein Gut. Die Kybur-

ger Grafen behalten sich das freie Durchgangsrecht

durch die Strasse, die zur Limmatbrücke
führt, vor

UBZ 2,
Nr. 569,
S.73f.

Kdm AG 6,
S. 8Ü-86

Basel (HS):

Rheinbrücke
ca. 200 m 1225 Zollfreiheit: Bischof Heinrich gewährt den Klö¬

stern St. Blasien und Bürgein Freiheit vom Brük-
kenzoll zu Basel, da sie auf sein und der Stadt

Begehren eine Summe Geldes an den Bau der Brücke
über den Rhein geleistet haben

BUB 1, S. 75 f. Kdm BS 1,

S. 315-336

Bern (BE):
Untertorbrücke

ca. 55 m 1265 Kdm HL I,
S. 194-213

Bremgarten (AG):
Reussbrücke

ca. 95 m 1281

(mit Insel)
Verpfändung des Brückengeldes RQ AG 1.4:

Bremgarten,
Nr. 5, S. 24 f.

Kdm AG 4,
S. 32-36;
Stadelmann,
S.74f.

Brugg (AG):
Aarebrücke

18 m 1064 Indirekt erwähnt: Anlässlich der Weihe der Kloster- AU 7, S. VII
kirche von Muri wird Besitz in Bruggo bestätigt.
Der Ortsname muss sich von einem Flussübergang

herleiten

Büren an der Aare

(BE):
Aarebrücke

107 m 1284 Glauser, S. 68;
Stadelmann,
S. 150 f.

Diessenhofen (TG):
Rheinbrücke

ca. 86 m 1259 Indirekt erwähnt: «Bruckewiese» TUB 3, S. 173 Kdm TG 5,
S. 60-63

Fglisau (ZH):
Rheinbrücke

ca. 90 m 1249 Zollfreiheit: Die Freiherren Konrad I. und Hein- ZUB 2, Lamprecht/
rieh II. von Tengen gewähren für ihr Seelenheil Nr.767, König, S.295
dem Kloster Wettingen u. a. freien Verkehr über S. 237 f.

die Brücke

Fribourg (l'R):
Pont de Berne

40 m 1253/54 Kdm FR 1,

S.202;Stadel-
mann, S.325

Fridau (SO):

(abgegangen)

bis 1375

Kaiserstuhl (AG):
Rheinbrücke

1294 l.ütold von Regensberg verkauft Stadt und Burg RQ Aargau
Kaiserstuhl an Bischof Heinrich von Konstanz: 1.3: Kaiser-
dabei topographische Bezeichnung: die Burg zu stuhl, S.3
Kaiserstuhl, die an der Brücke liegt

Klingnau (AG):
Aarebrücke

1251 /53 Zollfreiheit: Vergabung zugunsten des Johanniter-
ordens

Glauser, S. 68

Konstanz (D):
Rheinbrücke

um 1200 Vertrag über Brückennutzung Reg. Imp. Maurer, S.29
5.1, Nr. 128

(ZGO 27,
1875, S.29)

Laufenburg (AG):
Rheinbrücke

ca. 90 m 1207 F>sterwähnung: Zollfreiheit. «Volumus

etiam, ut clerici, monachi, milites, peregrini, et
omnis familia ecclesie per pontem Lovfcnberc
liberum habeant transitimi et vecture eorum.»

RQ Ac; 1.6: Schib, Laufen-

Laufenburg, burg, S. 27
S. 2.11

Laupen (BE):
Saanebrucke

nach 1324
erbaut

RQ BE 2.5,
S. 58

HBLS 4, S. 61 8

Luzern (LU):
Reussbrücke

ca. 45 m 1168 Indirekt erwähnt: Name «de Ponte» Kdm LU 2,
S. '(.
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Ort Länge Ersterwähnung Art der Erwähnung Quelle Literatur

Luzern (LU):
Hofh rücke

385 m 1265 Indirekt erwähnt: Reussbrücke wird als «innerhalb
der Stadt» bezeichnet, was die Hofbrücke ausserhalb

voraussetzt

Kdm LU 2,
S. 78-84

Luzern (LU):
Kapellbrucke

urspr. 285 m
heute 200 m

1347 Indirekt erwähnt: Hofbrücke wird als «oberste

Brücke» bezeichnet, was eine mittlere voraussetzt
Kdm 1 Li 2,
S. 85-93

Mellingen (AG):
Reussbrücke

ca. 55 m 125 ; RQ AG 1.6,
S. 264:5

Kdm AG 6,

S.397;Stöckli,
S. 337-339

Nidau (BE):
Zihlbrucke

1350 FRB7, S.512 Glauser, S. 68

Ölten (SO):
Aarebrücke

ca. 75 m 1295 Stadelmann,
S. 80; Fischer,
S. 11-27

Oltigen (BE):

abgegangen

1225 Beurkundung des Verkaufs der Kastvogtei «inter
duas aquas ante pontem de Oltudenges»

ERB 2, S.71,
Nr. 59

Glauser, S. 68

Rapperswil (SG

Seebrücke
900- 1358
1000 m;
1850 Schritte

Baubeginn Kdm SG 4,
S. 347-350;
zur Brückenkapelle:

S. 338 f.

Rheinau (ZH):
Zollbrücke über den

Rhein

ca. 90 m
(mit Zufahrt)

1355 Topographischer Verweis in Verkaufs¬

urkunde
StAZ, C II
17, Nr. 56

Stadelmann,
S. 60f.; Frey-
Schönborn

Rheinfelden (AG):
Rheinbrücke

1198 Indirekt erwähnt: Name «Henricus de Ponte» Schib, Rhein¬
felden, S.31

Säckingen (Stein AG):
Rheinbrücke

ca. 205 m 1.' '(l Stadelmann,
S.84f.

Schaffhausen (SH):
Rheinbrücke

ca. 120 m 1 259 RQSH 1,

S.46:14

Solothurn (SO): ca. 70 m 1251/52 Indirekt erwähnt 1251: Name «Henricus de Pon-
Aarebrücke te». Ersterwähnung 1252: Baulastvereinbarung

zwischen der Stadt und dem Kloster St. Urban.
Letzteres muss bei Bauvorhaben helfen

SUB 2, S.47 Kdm SO 1,

S. 283-284;
Kaiser

Steina.Rh. (SH): ca. 108 m 1267 Indirekt erwähnt: Name «Bertoldo apud pontem» TUB 4, S. 507 KdmSH2,
Rheinbrücke S. 36-39; Wald¬

vogel, S. 1-9

Thun (BE):
Aarebrücke

1264 Elisabeth, Witwe Graf Hartmanns d.J. von Ky-
burg, bestätigt die Rechte der Burger von Thun.
Darin die Haftpflicht der Torwächtet bei Unfällen,

die von Brückenschäden herrühren.

FRB2, S.602

Waldshut (D):
Rheinbrücke

A. 14.Jh. HU 14, S.75 f. Glauser, S.68

Wangen an der Aare

(BE):
Aarebrücke

95 m 1367 Glauser, S. 68;
Stadelmann,
S.152

Weesen (SG):
Ausfluss Walensee

ca. 60 m 1388 Kdm SG 5,
S. 306 f., 379

Zürich (ZH):
Untere Brücke

a. 70 m ca. 1149 Indirekt erwähnt: Name «de Ponte» ZUB1,S. 177 Maggi, Rat¬

hausbrücke;
Kdm ZH 4,
S. 64 f.

Zürich (ZH):
Obere Brücke

ca. 110 m 1221

(mit Insel)

Indirekt erwähnt: Die «Untere Brücke» setzt eine ZUB 1,
«Obere» voraus Nr. 409

Maggi,
Münsterbrücke;

Kdm ZH 4,
S. 62-65

Zürich (ZH):
Sihlbrücke

ca. 60 m 1.10 1 Richtebrief 1,

Nr. 39, S. 168
Kdm ZH 4,
S.68

Zurzach (AG):
Rheinbrücke

ca. 130 m 1269/75
Dendro-

datierung

Konstanzer Bistums-Ghronik von Christoph
Schulthaiss: Bauherr: Bischof Eberhard

IL von Waldburg (1248-74)

Schulthaiss,
S.33

Hartmann,
S.14f.
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4 Wenn auch vielfach erneuert,

überliefert die Kapellbrücke
von Luzern (um 1300 entstanden)

die älteste Konstruktion
einer Holzbrücke. DieJoche
stehen in dichter Folge von
durchschnittlich nur 7,65 m
Abstand. - Zustand 1968 vor
dem Umbau.

5 Die Errichtung der Flusspfeiler

war die mühseligste Arbeit
beim Brückenbau. Wenn man
die Brücke mit einem Bogen
verstärkte, eneichte man grössere

Spannweiten und kam mit
weniger Stützen aus. Die Nordseite

der Luzerner Spreuerbrücke

von 1591 weist diefür die Zeit
erbebliche Spannweite von
25,8 m auf.
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rich einen Zoll von vier Haller pro Scheibe

Salz und einen Haller für einen Schilling
Eisens. Die betreffende Urkunde wurde in
Konstanz ausgestellt, was zeigt, mit welch
umständlichem Verkehr die Verwaltung der Brük-
ke verbunden war.

Nach der Eroberung der Stadt durch
Luzern und Zürich 1415 stellte sich die Frage
des Brückenzolls von neuem. Mellingen muss-

te den Luzernern zugestehen, von keinem der

ihrigen, «die über unser brug ritend aid gant
[oder gehen]», Brückenlohn zu verlangen,
wohl aber für Handelswaren. Dies galt jedoch

nur für die Stadtbewohner Luzerns, Leute aus

der Landschaft sollten zahlen, weil die Brücke
«kostlich» zu unterhalten sei.

Die Bestätigung der Brückenrechte und
des Holzschlags zu deren Unterhalt oblag
andererseits dem König, wie eine Urkunde Kaiser

Sigismunds von 1434 zeigt.

Konstruktionsweisen

In ihrer einfachsten Art besteht eine Brücke

nur aus Balken, die ohne stützende Joche über

eine Flussenge gelegt werden. Dies war laut ei¬

ner Nachricht von 1530 bis 1455 in Brugg
der Fall, wo sich die Aare auf 18 m verengt
und wo die Brücke nur sechs Balken ohne
Geländer aufgewiesen habe,5. Vielleicht ist es

kein Zufall, dass uns gerade von diesem kürzesten

Flussübergang die erste Nachricht einer
Brücke erreicht.

Bei grösserer Flussbreite muss die Brücke

von Jochen gestützt werden. Sie sind die

aufwendigste Aufgabe im Brückenbau. In der

Schweiz kommen bis ins 1 5. Jahrhundert nur
Pfahljoche vor. Ohne zusätzliche Verstrebungen

müssen sie in relativ dichter Folge stehen.

Dies ist bei der Kapellbrücke in Luzern der

Fall, die uns (wenn auch vielfältig erneuert)
das älteste noch sichtbare Beispiel einer
Holzbrückenkonstruktion überliefert (Abb. 4).
Die Entwicklung im Brückenbau zielte
daraufhin, mit Spreng-, Hänge- oder Bogcntrag-
werk grössere Spannweiten zu erreichen und

weniger Pfeiler setzen zu müssen ,6. Ein frühes

Beispiel dafür, wiederum in Luzern, ist die

Spreuerbrücke (Abb. 5). Bei Aussenbrücken

musste allerdings auch dafür gesorgt sein, dass

im Fall kriegerischer Bedrohung die Fahrbahn
rasch demontiert und der Zugang zur Stadt

Trift
r-0

¦Jj£
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A

unterbrochen werden konnte. Deshalb blieben

einfache Jochbrücken weiterhin in
Gebrauch ,7. Frühneuzeitliche Veduten zeigen
oft Brücken, die gleichzeitig zwei verschiedene

Bauarten aufweisen (Abb. 7). Ein Teil war
mit solidem Tragwerk ausgestattet, der andere

blieb dagegen bei Kriegsgefahr mit einfacherer

Konstruktion für den schnellen Abbruch
bereit. Grössere freitragende Brücken kommen

erst im 17. Jahrhundert (Baden) und im
18. Jahrhundert in Gebrauch.

Um die Holzkonstruktionen vor der Witterung

zu schützen, erhielten viele Brücken eine

Bedachung38. Im Gegensatz zum eichenen
Pfahl- und Tragwerk kam hier billigeres Holz

zum Einsatz, was allerdings die stetige Erneuerung

verfaulter Teile nach sich zog. Manche
Brücken blieben aber auch offen; zuweilen

verfügten sie wie die Rapperswiler Seebrücke

nicht einmal über Geländer (Abb. 3). Hier
sind wir auch über die besondere Konstruktion

der Fahrbahn unterrichtet: Die Brückenladen

lagen lose auf dem Tragwerk, damit sie

Tabelle 2

Entwicklung der Spannweiten

dem Wind- und Wasserdruck nachgeben
konnten. Beidseitig lagen Fischfachen, in
denen sich losgerissene Bretter in Schwirren
verfingen und wieder geborgen werden konnten

•».

Rammpfähle im Flussgrund

Im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Brückenbau verdienen die Joche am meisten

Aufmerksamkeit; vom 18. Jahrhundert an
wird es das Tragwerk sein. Für Holzjoche
benutzte man Eichenpfähle, deren Länge sich

nach der Verankerung im Boden, der Wassertiefe

und der Höhe der Durchfahrt bemass.

Vom Bau der Pilgerbrücke bei Rapperswil wissen

wir, dass «vil Meister [...] das Wasser mau-
sent», also das seichte Gebiet ausloteten, um
den Untiefen folgend die Brücke in
Schlangenlinien durch den See zu führen (Abb. 2)40.

Weil der Flussboden naturgemäss mit
Geschiebe durchsetzt ist, brauchten hier die
Pfostenspitzen oft den Schutz eines Eisenschuhs

Baudatum Brücke Spannweite Nachweis

1269/75 Zu tzach ca. 16 m Hartmann, S. 14 f.

um 1300 Luzern: Kapellbrücke durchschnittlich 7,65 m Blaser, S. 53

1461 Bern: Untertorbrücke (Steinbau) 15,6 m Kdm BE 1.S.211

1549 Bremgarten: Reussbrücke 14,9 m Blaser, S. 64

1591 Luzern: Spreuerbrücke, Nordteil 25,8 m Kdm LU 2, S. 96

1570-1630 Säckingen: Rheinbrücke 31 m Stadelmann, S. 84

1649 Baden: Holzbrücke von Hans

Schüep und Michael Figger

35 m Kdm AG 6, S. 84 f.

1764 Wettingen: Limmatbrücke von
Hans Ulrich Grubenmann

61 m Birkner, in: Blaset, S. 28
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(Abb. 6), was in vorindustrieller Zeit grosse
Kosten verursacht hat. Das Einrammen der
Pfähle stellte Probleme für sich. Der
Renaissance-Architekturtheoretiker Alberti warnt
vor Rammen mit grosser Schlagkraft: «Die
Maschinen zum Schlagen der Pfähle müssen,

wie immer sie sind, einen nicht sehr schweren,

aber in häufigem Stoss auffallenden Schlägel
haben. Denn wenn sie zu schwer sind, zersplittern
sie das Holz vollständig, da ihre Last ungeheuer
und ihr Anprall unerträglich ist. Die Häufigkeit
aber lockert und bezwingt durch ihre Unablässigkeit

alle Hartnäckigkeit und Starrheit des Bo-
dens»M.

Die Illustrationen zum Bau der ersten Berner

Aarebrücke in der Amtlichen Berner und
in der Tschachtlan-Chronik zeigen einen

Brückenbauer, der die Pfähle allein mit Hammer

oder Beil in den Grund schlägt (Abb. 8).
Vielleicht soll hier der leichte, aber stetige
Schlag dargestellt werden. Aufschlussreich ist
eine Buchillustration von 1519, die den

einzigartigen Baubericht Caesars von seinem

Brückenschlag über den Rhein schildert42.

Weil das Bild manche Details zeigt, die im
Text nicht erscheinen, dürfen wir darin eine
Illustration der zeitgenössischen Technik des

frühen 16.Jahrhunderts sehen. Eine Ramme
ist auf vertäuten Schiffen montiert (Abb. 9).
Das Rammgewicht (der sogenannte «Bär»)

wird von vier Männern hochgezogen, ein fünfter

führt von einem andern Schiff aus den
Pfahl.

6 Um die Rammpfahle vor
dem Geschiebe im Flussgrund
zu schützen, wurden sie in der
Antike und im Mittelalter oft
mit einem Eisenschuh versehen.

- Pfahl, geborgen aus dem

Aaregrund bei Solothurn.

,-

Wasserstuben für den Bau der Steinpfeiler

Steinpfeiler waren dauerhafter als hölzerne43,
aber ungleich aufwendiger zu erstellen. Man
benötigte nicht nur teures Steinmaterial,
sondern auch ein Vielfaches an Bauholz. Oft
stehen die Steinpfeiler selbst auf einer dichten
Pfählung (Abb. 1). Zudem war die partielle
Trockenlegung des Flussgrundes erforderlich.
Dazu errichtete man im Winter, zur Zeit des

niedrigsten Wasserstandes, Wasserstuben aus

aneinandergereihten Rammpfählen, die man
mit Erbsenstroh und dergleichen abdichtete.
Der Wasserzufluss wurde dadurch nur
gehemmt, aber nicht verhindert. Bis ein
Steinpfeiler aus dem Wasser ragte, mussten Leute

ständig das zufliessende Wasser aus den tiefen
Stuben schöpfen. Städtische Baurechnungen

zeugen in vielfältiger Weise von dieser mühseligen

Arbeit. Sie verzeichnen extrem hohe
Posten für die vielen Taglöhner und grosse
Mengen von Kerzen, die des Nachts den
Arbeitenden Licht spendeten. Man liest von
besonderen Speisen, mit denen die beschäftigten

Frauen und Männer bei Kräften gehalten
wurden und von aufsehenerregenden Wasserstuben,

welche Fachleute weitherum anlockten44.

Mit besonderer Anschaulichkeit schildert
ein Chronist die enormen Schwierigkeiten,
die im Winter 1457/58 die Errichtung eines

Steinpfeilers für die Basler Rheinbrücke
begleitet haben 4\ Nachdem die Werkleute die
Wasserstube zu eng um das zu erstellende
Brückenfundament gezogen und nur ungenügend

abgedichtet hatten, wollte die Trockenlegung

auch unter dem langdauernden Einsatz
vieler Leute nicht gelingen. Da seien die Werkleute

auf die Idee gekommen, mit «geschuhten»

Pfählen eine zweite Wasserstube im
Abstand von drei Schuh um die erste zu legen
und den Zwischenraum mit wasserundurchlässigem

Ton aufzufüllen. Erst jetzt wurde die
Wasserstube dicht, konnte ausgeschöpft und
das Fundament gesetzt werden. Der Bau zog
sich von Weihnachten bis Christi Himmelfahrt

hin. Nicht ohne bitteren Vorwurf an die
verantwortlichen Werkleute beklagt der Chronist

die daraus entstandenen Kosten von
mindestens 2300 Pfund.

Gemeinwerk, Frondienste und Fachleute

Weil die Trockenlegung der Wisserstuben so
viele Arbeitskräfte band, wurde sie oft als

Gemeinwerk in Frondiensten geleistet. Dies
konnte aus alter rechtlicher Verpflichtung
geschehen, aber auch auf Bitte der Behörden.
Als man 1567 in Basel daran ging, einen von
Hochwasser zerstörten Pfeiler zu ersetzen,
wollte die Wasserstube nicht trocken werden:
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hat man die burger angesprochen zu fronen,
welches sy denn auch ganz guttwillig der obrig-
keit zu underthenigem gefallen gethon»46.

Demgegenüber waren relativ wenige Fachleute

beteiligt, vor allem Zimmerleute für
Gerüste, Wasserstuben und Tragwerk,
sodann auch Maurer und Steinmetzen bei

Bauten aus Stein. Wasserbauingenieure waren

begehrt. 1460 beschlossen Schultheiss und
Rat von Bern, die beschädigte hölzerne
Untertorbrücke durch eine steinerne zu ersetzen.

Dazu baten sie den Rat von Baden, ihnen den

Werkmeister zu überlassen, der eben die
Limmatbrücke mit Pfeilern aus Stein neu errichtet

hatte47.

Teilung der Baulast

Wie im Kirchenbau, wo sich häufig verschiedene

Institutionen den Unterhalt von Chor,
Turm und Laienhaus teilen, kann auch für
Brücken die Verantwortung in mehreren Händen

liegen. Für die Rheinbrücke von Kaiserstuhl,

die mit der Stadt im Besitz des Bischofs

von Konstanz steht, sieht eine Vereinbarung

um 1480 folgende Aufteilung vor48: Wenn
Unterhaltsarbeiten nötig sind, stellt der
Bischof das Holz zur Verfügung. Die Einwohner

von Stadt und Amt müssen die Fuhrdienste

bis an den Rhein leisten. Auf dem Wasser

übernimmt der Bischof den Transport und
lässt das Holz bis zur Brücke flössen. Hier

stellt er das Werkzeug bereit, nämlich Seile,

Böcke, Haken und Räder (womit ein Radkran

gemeint sein könnte). Ebenso bezahlt er
die qualifizierten Werkleute, wogegen die
andere Partei die Handlanger und Rüstholz
stellt. Der Bischof ist demnach für alles zuständig,

was Kosten verursacht, die Leute von
Kaiserstuhl bringen ihre Arbeitskraft ein, die

grundsätzlich in Frondienst geleistet wird.
Zur Zeit der Abfassung der Vereinbarung
ist die ' Arbeitsteilung allerdings schon so

weit fortgeschritten, dass man auch mit der

Vergabe der Spanndienste rechnet und in
diesem Fall die Kosten auf die Haushalte
überwälzt.

Zürichs Brücken als Marktort und
Verbindung «zweier Städte»

Eine Binnenbrücke dient vor allem dem täglichen

Verkehr zwischen den beiden Stadthälften

und wird zur zentralen Stätte der Begegnung

und zum beliebten Marktort. Besonders
deutlich sind die Verhältnisse in Zürich, wo
die Obere und Untere Brücke (heute Münster-

und Rathausbrücke) zusammen mit
angrenzenden Plätzen einen eigentlichen
«Marktring» bilden (Abb. 10). Die Stadt war
durch ihre Lage an beiden Ufern der Limmat
in zwei Hälften geteilt. Die Kirchsprengel waren

durch die Limmat begrenzt, keine der beiden

Brücken hatte also die Funktion eines

Kirchwegs. Für die rechtsufrige Stadthälfte

7 Oft wechseln bei Flussbrük-
ken Holzjoche und Steinpfeiler.
Der Grund dafür kann in den

Stromungsverhältnissen wie im
Willen liegen, einen Teil der
Brücke bei Kriegsgefahr leicht
abbrechen zu können. - Emanuel

Büchel (Zeichner) I David
Herrliberger (Stecher), Prospect
der Rheinbrücke zu Basel,

1761 gezeichnet, Ausschnitt,
aus: David Herrliberger, Neue
Topographie der Eidgenossenschaft,

1754-1777.
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8 Als die Berner mit dem Bau
der Niedertorbrücke in der
Flussmitte angelangt sind,
widersetzt sich der Grafvon Ky-
burg, der Besitzer des andern
Ufers. - Das rare Beispiel einer
Illustration des mittelalterlichen
Brückenbaus zeigt das Einrammen

derJochpfahle mit dem
Hammer. Im Vordergrund ein
Zimmermann, der die Balken
zubereitet, und eine Frau, welche

die Späne einsammelt. -
Errichtung der ersten Aarebrücke
Berns um 1256, Illustration
aus der Chronik des Benedikt
Tschachtlan, um 1470, Zürich,
Zentralbibliothek, Ms. A 120,

fol. 32.
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(grosse oder mehrere Stadt) und die linksufri-

ge (kleine oder mindere Stadt) gibt es aber

auch Hinweise auf separate militärische und
rechtliche Organismen; bis ins 16.Jahrhun¬
dert wies auch der Kornmarkt zwei Einzugsbereiche

und auf jeder Flussseite ein Kornhaus
auf4''. Die Trennung in zwei Stadthälften dürfte

nachhaltiger gewirkt haben, als heute
nachvollziehbar ist. Die Ausgestaltung des Limmat-
raums zu einem zentralen Platz für «beide

Städte»50 - so bezeichnet eine Kornhausordnung

von 1501 die beiden Stadthälften -
kann durchaus ein gemeinsames städtisches

Projekt gewesen sein. Die ökonomischen und

politischen Voraussetzungen haben dabei die
Wahl der Möblierung bestimmt. Für die Zeit

vor 1200 sind wir diesbezüglich auf Vermutungen

angewiesen; der Marktbereich, der
sich wohl schon vorher, doch nicht vor der
Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert auf beiden

Ufern ausdehnte31, hat den Flussübergang

vielleicht bereits beansprucht. Im
13. Jahrhundert erfuhr die Umgebung der
Unteren Brücke eine Verdichtung an den Brük-
kenköpfen; der Weinplatz wurde verfüllt, das

Ufer mit einer Mauer befestigt32. Alle weiteren

Massnahmen im Limmatbereich, die

Verbreiterung der Brücke, die Organisation des

Markts sowohl auf der Unteren als auch auf
der Oberen Brücke, der Neubau des Kornhauses

am Weinplatz nach der Mitte und des

Rathauses am Ende des 14.Jahrhunderts (sowie
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5> ZJïV 1519 entstandene
Illustration von Caesars Brückenschlag

über den Rhein zeigt in
einzigartiger Weise die Technik
des frühneuzeitlichen Brückenbaus.

- Schon stehen die ersten

Pfahljoche. Ein neuer Pfahl
wird soeben gesetzt. Aufvertäuten

Schiffen ist eine Ramme
montiert. Sie besteht aus einem
Galgen mit Rolle. Vier Werkleute

ziehen den Bär (das
Gewicht, das den Pfahl in den
Boden treibt) hoch. Ein weiterer
Mann führt aufeinem andern

Schiffstehend den Rammpfahl.

- Buchillustration von 1519.
London, British Museum,
Hart 6205, foL 21.

später der Neubau von Wasserkirche und

Helmhaus), sind im Grunde auch Gesten, die

diesen gemeinsamen Raum strukturieren.
Am deutlichsten macht sich dies sicher am
Rathaus fest, welches notwendigerweise als

gemeinsames städtisches Haus in der Limmat
steht, und zwar auf einem brückenartigen
Unterbau. Sein Eingang war (vor dem barocken

Neubau) von der Brücke her erschlossen,
mit der es in enger Verbindung steht33. In der
frühen Neuzeit wurde die Untere Brücke
auf eine Breite von 30 m zu einem eigentlichen

Platz erweitert. Dies war so
außergewöhnlich, dass ein englischer Stadtbesucher

vermerkt, sie sei breiter als der Pont neuf
in Paris34.
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10 In Zürich breitete sich der
Markt über beide Brücken und
die angrenzenden Plätze aus.

Aufder Oberen Brücke
(Münsterbrücke) bot das Helmhaus
den Marktleuten Schutz. Die
Untere Brücke (Rathausbrücke)

war ein offener Marktplatz von
beträchtlicher Breite. - Planvedute

Zürichs, ursprünglich auf
Leinwandgemalt von Jos Murer,

1576 vom Formschneider

Ludwig Fry auf7 Druckstök-
ken geschnitten.

Rechtliche Funktionen

Brücken sind Orte grosser Öffentlichkeit und
dienen deshalb häufig als Stätten mit rechtlichen

Funktionen. Auf ihnen wurde Gericht
gehalten und wurden Staatsverträge ausgehandelt.

Brücken dienten als Strafort für das

«Schwemmen» von Delinquenten. Im Gegensatz

zum Köpfen, Hängen, Rädern und
Lebendigbegraben waren die Überlebenschancen
beträchtlich. Die Chronistik überliefert eine Reihe

von Fällen, die für die Verurteilten glücklich

verlief. In Basel schwemmte man vom
«Käppelijoch» Kindsmörderinnen und andere

Delinquentinnen. Gebunden trieben sie

bis zur Höhe des St. Johanntores, wo sie wenn
möglich aufgefischt und wiederbelebt wurden.

Erst 1634 kam es zum Entschluss, die
Frauen künftig zu enthaupten, da beim
Schwemmen zu viele dem Tod entronnen wa-
tv»n "

Zusammenfassung

Brücken zählen zu den interessantesten
Bauwerken der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen

Stadt. Wie die Spitäler dienen sie dem

Gemeinwohl und stehen in Berührung mit

den Werken der Barmherzigkeit. Brückenkapellen

können den sakralen Charakter
unterstreichen. Der Brückenbau und -unterhalt
stellt eine grosse Bauaufgabe dar, die dem
Bauherrn mit himmlischem Lohn vergolten werden

kann. Oft musste sich die Stadtbevölkerung

im Gemeinwerk an der Aufgabe beteiligen.

Im Gegenzug verdiente sie sich damit die

gemeinsame Nutzung als Weg, Begegnungs-,
Markt- und Gerichtsstätte. Frühe Brücken
konnten Verkehrsströme anziehen und zur
Stadtbildung beitragen. Bald wurde jedoch
die Brückemta^ mit ihrem Markt zum
Magnet des Verkehrs, und der Flussübergang
diente vornehmlich als innere Verbindung
eines Ortes.

Résumé

Les ponts édifiés au moyen âge et au début de

l'ère moderne comptent au nombre des

constructions urbaines les plus intéressantes.

Comme les hôpitaux, ils participaient au
bien-être de la communauté et leur rapport
avec les œuvres de charité était étroit. Les chap-
pelles dont ils étaient parfois agrémentés
disent leur caractère sacré. La construction d'un

pont - ou son entretien - était une tâche d'im-
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portance récompensée, pour le maître d'œu-

vre, par le salut. Il arrivait souvent que la population

d'une ville soit invitée à prendre part à

cette tâche dans son ensemble. En contrepartie,
elle acquérait la libre jouissance du pont

utilisé comme voie de communication,
comme lieu de rencontre, comme marché et

comme place de justice. Dans l'ancien temps,
la présence d'un pont provoquait de grands

attroupements et attirait les voyageurs de

passage. Les ponts contribuèrent à ce titre au

développement des villes. Mais bientôt la ville à

ponts, avec son marché, devint elle-même un
aimant pour le trafic et le passage du fleuve ne

servit plus qu'à assurer la circulation à l'intérieur

des cités.

Riassunto

I ponti vengono annoverati fra le più interessanti

costruzioni della città medievale e di

quella dei primi tempi moderni. Come gli

ospedali, essi servono al bene comune e sono
in relazione con leopere di carità. Le cappelle

poste sui ponti possono addirittura evidenziarne

la sacralità. La costruzione e la manutenzione

dei ponti rappresenta un grande sforzo

edilizio, che può valere al committente una

ricompensa divina.

Spesso la popolazione urbana doveva

partecipare al lavoro con prestazioni gratuite. In
cambio riceveva l'utilizzo comune del ponte
come via di transito, luogo di incontro, di
commercio o di giustizia.

I primi ponti potevano attirare un flusso di
traffico e contribuire così alla creazione della

città. Presto però la città dotata di ponti divenne

attraverso il suo mercato una calamita per il
traffico, e il superamento del fiume servi so-

prattuttop da collegamento interno.
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